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Extremistischer SalafismusExtremistischer Salafismus

Sitz/Verbreitung Alle Regionen Nordrhein-Westfalens, Schwerpunkte sind 

das Ruhrgebiet, das Rheinland und Ostwestfalen-Lippe

Gründung/Bestehen seit Ursprung extremistisch-salafistischer Bestrebungen: 

Historische islamisch-sunnitische Strömungen vor allem 

Saudi-Arabiens und Ägyptens. Die ideologischen Grund-

lagen basieren in großen Teilen auf dem sogenannten 

Wahhabismus.

Ursprung jihadistischer Bestrebungen: Mujahidin-Bewe-

gung der 1980er-Jahre in Afghanistan

In Nordrhein-Westfalen: Ab etwa 2003 erste gezielte 

deutschsprachige Aktivitäten

Struktur/ Repräsentanz Extremistisch-salafistisch ausgerichtete Moscheevereine 

hat der NRW-Verfassungsschutz fest im Blick. Beim Vor-

liegen der rechtlichen Voraussetzungen werden Verbots-

verfahren gegen diese angestrengt. Die Szene jedoch reicht 

über die bekannten Moscheevereine hinaus und Aktivitäten 

manifestieren sich insbesondere im Internet. 

Extremistische Salafisten sind vielfach überregional ver-

netzt. So haben Strukturen aus diesem Bereich in Aachen 

und Düren in der Vergangenheit Verbindungen in das sa-

lafistische Spektrum Belgiens und den Niederlanden er-

kennen lassen.

In lokalen beziehungsweise bestimmten extremistisch-sala-

fistischen Strukturen dominieren zahlenmäßig häufig Per-

sonen mit einem bestimmten Migrationshintergrund – bei-

spielsweise aus Tschetschenien oder Tadschikistan.
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Mit dem Ende der Corona-Pandemie ab 2022 sind extre-

mistische Missionierungsaktivitäten (Da‘wa-Aktivitäten) 

im öffentlichen Raum wieder verstärkt feststellbar. Regel-

mäßig wurden Informationsstände aufgebaut, über die 

salafistisch-extremistische Bücher und Flyer verteilt wur-

den. In diesem Rahmen durchgeführte Konversionen wur-

den zusätzlich über die sozialen Medien propagandistisch 

verbreitet.

Mitglieder/Anhänger/ 

Unterstützer 2023

Bekannte extremistische Salafisten in NRW: 2.700↘

politisch: 2.100↘ 

gewaltorientiert: 600➡

Veröffentlichungen Die Verbreitung der Ideologie erfolgt über Web-Angebote 

und soziale Netzwerke. Seit dem Ende der Corona-Pande-

mie werden auch wieder verstärkt Vortragsveranstaltungen 

durchgeführt. Populäre Prediger mit großer Reichweite 

sind deutschlandweit aktiv und füllen Moscheen und 

Eventhallen.

Kurzporträt/Ziele Der extremistische Salafismus teilt sich ideologisch in 

eine politische und eine gewaltorientierte/jihadistische 

Strömung auf.

Salafisten vertreten eine anti-demokratische und damit ver-

fassungsfeindliche Ideologie. Diese basiert auf religiösen 

Versatzstücken, die der islamischen Religion entlehnt sind. 

Salafisten streben die Errichtung eines vermeintlich „au-

thentisch-islamischen“ Staatssystems an.

Politische Salafisten versuchen diese Ziele durch 

Missionierungsarbeit und den Aufbau von gesellschaft-

lichen Strukturen zu erreichen, die die Bildung einer 

Parallelgesellschaft fördern.  

 

Gewaltorientierte Salafisten, die auch als Jihadisten be-

zeichnet werden, stellen den Jihad im Sinne eines be-

waffneten militärischen Kampfes in den Mittelpunkt ihrer
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Ideologie. Sie wollen ihre Vision eines islamischen Staats-

wesens mit Waffengewalt umsetzen.

Der Übergang zwischen politischen und gewaltorientierten 

Salafisten ist fließend.

Finanzierung Spenden aus dem In- und Ausland, wirtschaftliche Be-

tätigung durch den Verkauf von szenetypischen Produkten, 

Kriminalität

Grund der Beobachtung/Verfassungsfeindlichkeit

Anhänger der extremistischen salafistischen Szene verstehen die islamische Re-

ligion als Ideologie und die Scharia als gottgegebenes Ordnungs- und Herrschafts-

system. Die Demokratie wird als „falsche Religion“ und die Teilnahme an Wahlen als 

„Götzendienst“ angesehen.

Extremistische Salafisten folgen damit dem Prinzip der „göttlichen Souveränität“. 

Die Gesetzgebung kann demnach nur von Gott ausgehen und niemals von einem von 

Menschen gewählten Gesetzgeber gemacht werden. Der extremistische Salafismus 

widerspricht aus diesem Grund dem Prinzip der „Volkssouveränität“ und dadurch der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

Die ablehnende und offen feindselige Haltung gegenüber der Gesellschaft und die 

teilweise hohe Gewaltaffinität führen zu einem großen Konfliktpotenzial, das das 

friedliche Zusammenleben gefährdet. Von gewaltorientierten Salafisten geht eine tat-

sächliche Gefahr für die innere Sicherheit in Deutschland aus, denn sie sind bereit, 

schwerste Gewalttaten und Anschläge zu verüben und schrecken auch vor vielfachem 

Mord nicht zurück. Extremistisch-salafistische Bestrebungen unterliegen deshalb nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 VSG NRW der nachrichtendienstlichen Beobachtung

Ereignisse und Entwicklungen im Berichtszeitraum

Der extremistische Salafismus übt auf Jugendliche und junge Erwachsene eine 

hohe Anziehungskraft aus. Gerade extremistische Missionierungsaktivitäten (Da´wa-

Aktivitäten) verzeichnen weiter einen starken Zulauf. So gibt es wieder vermehrt 

Informationsstände, über die extremistisch-salafistische Ideologie verbreitet wird, 
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Street-Da’wa, Plakataktionen, die Verteilung 

von Flugblättern mit religiös-moralisierenden 

Inhalten sowie Pilgerreisen, die von extremisti-

schen Predigern durchgeführt werden.

Aktuell wirbt der Prediger Pierre Vogel ver-

stärkt für das Projekt „Was danach?“. Im Rah-

men dieses Projekts soll eine möglichst große 

Zahl an Flugblättern mit religiös-moralisieren-

den Inhalten in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz verteilt werden. Während bei Mus-

limen eine „Stärkung des Glaubens“ und Hin-

wendung zum salafistischen Islamverständnis 

erreicht werden soll, sollen Nichtmuslime zur 

Konversion bewegt werden. Pierre Vogel selbst 

vergleicht das Projekt mit der verbotenen Ko-

ranverteilkampagne LIES!/DWR (Die Wahre 

Religion). 

Neben diesen Aktivitäten finden seit dem Ende 

der Corona-Pandemie wieder vermehrt Vor-

tragsveranstaltungen statt.  Populäre Prediger 

mit großer Reichweite sind deutschlandweit 

aktiv und füllen Moscheen und Eventhallen. So erreicht beispielsweise der extremisti-

sche Prediger Ibrahim El-Azzazi, der seine Aktivitäten zunehmend in Nordrhein-West-

falen entfaltet, über seine Auftritte regelmäßig ein breites Publikum. Häufig tritt er in 

der Deutschsprachigen Muslimischen Gemeinschaft (DMG) Braunschweig auf. In 

Nordrhein-Westfalen war er unter anderem als Prediger in Düsseldorf, Hagen, Essen 

oder Dortmund aktiv. 

Beachtenswert ist der nach der pandemiebedingten Auszeit erneute Anstieg von 

Pilgerreisen, die unter anderem auch von den vorangehend genannten reichweiten-

starken extremistischen Predigern angeboten und öffentlich beworben werden. Diese 

begleiten die bis zu 60 Personen umfassenden Gruppen als Reiseführer nach Saudi-

Arabien. Pilgerreisen dieser Art dienen der Generierung von Einnahmen, der  

Vernetzung innerhalb der Szene und der Verbreitung extremistisch-salafistischen  

Gedankenguts.

Aktivitäten des Da‘wa-Projekts „Was danach“ in 
NRW auf Instagram
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Diese Entwicklungen im extremistisch-salafistischen Spektrum bereiten den Boden 

für Radikalisierungsprozesse und bieten Rekrutierungspotential für deutlich radikalere 

jihadistische Gruppen.

Rolle sozialer Medien innerhalb der extremistisch-salafistischen Szene 

Seit der Corona-Pandemie fokussieren sich extremistische Salafisten verstärkt auf On-

line-Propaganda. Extremistische Prediger betreiben offizielle Accounts etwa auf Face-

book, Instagram, TikTok oder YouTube.

Auf den Plattformen werden Botschaften, Ermahnungen, Vorträge und Antworten 

auf Fragen im Stil islamischer Rechtsgutachten, sogenannter Fatwas, veröffentlicht. 

Insbesondere über TikTok, das überwiegend junge Menschen nutzen, erzielen die 

extremistischen Prediger eine hohe Reichweite. Videobeiträge populärer extremis-

tisch-salafistischer Prediger lassen sich neben diesen offiziellen Accounts auch auf 

diversen weiteren Plattformen und Accounts finden, wo diese unregelmäßig veröffent-

licht werden.  

 

Pierre Vogel kündigt auf seinem Instagram-Profil eine Pilgerreise mit salafistischen Akteuren an
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Auf diese Weise werden neue Anhänger für die Szene gewonnen und zugleich die 

Fremd- und Selbstradikalisierung gefördert. Dadurch radikalisieren sich weiterhin 

Einzelpersonen und Personengruppen auch in Richtung des jihadistischen Spektrums. 

Die abstrakte Gefahr von Anschlägen ist weiter hoch.

Gefangenenhilfe

Vor allem im Zusammenhang mit Rückkehrern aus ehemaligen Gebieten des so-

genannten Islamischen Staates (IS) und im Zuge zahlreicher Verbotsmaß-

nahmen hat die Gefangenenhilfe in den vergangenen Jahren entscheidend an Be-

deutung gewonnen.

Diese umfasst neben Besuchen von Gerichtsprozessen und der Vermittlung von An-

wälten Aktivitäten in den sozialen Medien, etwa Solidaritätsaufrufe und Spenden-

sammlungen für inhaftierte Szeneangehörige in Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

und im Ausland. Im Bereich der Unterstützung vor allem weiblicher Jihadistinnen 

in den nord-syrischen Lagern Roj und al-Hol findet eine Solidarisierung mit inter-

nationalen Aktivisten in den sozialen Medien statt.

Eine besondere Relevanz kommt ehemals ausgereisten Personen zu, die bereits 

zurückgekehrt sind oder zukünftig aus den Lagern im Irak oder in Nord-Syrien zurück-

kehren werden. Die Unterstützung dieser Rückkehrenden durch die Netzwerke der Ge-

fangenenhilfe verstärkt die Bedeutung dieser Netzwerke innerhalb des extremistisch-

salafistischen Spektrums in erheblichem Maße.

Die Gefangenenhilfe Bernhard Falks wird seit 2014 im Verfassungsschutzbericht des 

Landes Nordrhein-Westfalens erwähnt. Falk ist ein zum Islam konvertierter ehemaliger 

Linksterrorist.

Als selbsternannter Prozessbeobachter nimmt er bundesweit an Gerichtsver-

handlungen teil. In seinen im Internet veröffentlichten Beiträgen äußert er sich gering-

schätzig über den Rechtsstaat, seine Ermittlungsbehörden und deren Vertreter. Zum 

Teil nennt er auch Namen der mit einem Fall befassten Staatsanwälte, Richter, Pflicht-

verteidiger und Ermittlungsbehörden, oder den im Fall geladenen Zeugen.

Mit seinen Aktivitäten zielt er darauf, Abhängigkeitsverhältnisse aufzubauen und die 

durch ihn betreuten Personen in der extremistischen Ideologie zu verankern, ins-

besondere aber die eigene Popularität im extremistisch-salafistischen, aber auch 

im linken und linksextremistischen Spektrum zu steigern. Für die Ende August 2023 
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neu gegründete pro-russische Partei „Aufbruch Frieden-Souveränität-Gerechtig-

keit“ ist Falk als Schatzmeister tätig und arbeitet dort mit Personen zusammen, die 

als Islam-Gegner aufgetreten sind. Damit entfernt er sich weiter vom extremistischen 

Salafismus und dessen Szene. Die von ihm behaupteten gemeinsamen Interessen sa-

lafistischer und linksextremistischer antiimperialistischer Ideologie findet im extremis-

tisch-salafistischen Spektrum so gut wie keinen Anklang.   

Die Aktivitäten der Organisation Free our Sisters haben zuletzt stark zugenommen. 

Free our Sisters verfolgt das Ziel, einer Resozialisierung von Inhaftierten in den 

Justizvollzugsanstalten entgegenzuwirken und eine Bindung an die extremistisch-sa-

lafistische Szene zu festigen. Durch den Verkauf beziehungsweise die Versteigerung 

von gespendeten Büchern, Kleidung und Alltagsgegenständen werden Gelder ge-

sammelt. Diese sollen Inhaftierten und ihren Angehörigen in Form von juristischer 

Unterstützung, Finanz- und Sachspenden zugutekommen. Eine kritische Auseinander-

setzung mit dem Grund der Inhaftierung findet nicht statt. Free our Sisters beteuert, 

dass keine Gelder ins Ausland oder gar an Terrororganisationen fließen würden. Dem 

steht entgegen, dass in der Vergangenheit häufiger Briefe aus den Gefangenenlagern 

al-Hol oder Roj in den sozialen Medien gepostet wurden, in denen man sich für die 

Unterstützung durch Free our Sisters bedankt. Manche Fotos zeigen auch höhere 

Bargeldspenden, die in den Camps ankamen. Eine Unterstützung von IS-Anhängern in 

nord-syrischen Gefangenenlagern ist damit belegt.

Die Vereinigung Al Asraa (deutsch: Die Gefangenen) hat sich auf die Betreuung von in-

haftierten Muslimen und deren Angehörigen spezialisiert. Bei dieser Vereinigung han-

delt es sich um eine Organisation, die bei der Themensetzung und im Erscheinungsbild 

stark der Gefangenenhilfe Ansarul Aseer ähnelt, die im Zuge des Vereinsverbotsver-

fahrens zu Tauhid Germany im Jahr 2015 verboten wurde.

Die Aktivitäten von Al Asraa sind zuletzt merklich zurückgegangen, sodass die Ver-

einigung nur noch eine nachgeordnete Rolle in der Gefangenenhilfe spielt.

Hilfsorganisationen

Salafistische Hilfsorganisationen mischen karitatives Engagement geschickt mit extre-

mistischen Inhalten. Die Organisationen sind fester Bestandteil des extremistisch-sa-

lafistischen Spektrums mit strukturellen und personellen Schnittmengen zu anderen 

Akteuren der Szene in Nordrhein-Westfalen und bundesweit.
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Nicht alle Spendensammler und Spender sind dem extremistisch-salafistischen Spek-

trum zuzuordnen. Durch die Besetzung humanitärer Themen, die in der breiten Gesell-

schaft Zustimmung erfahren, werden auch nicht-extremistische muslimisch geprägte 

Teile der Gesellschaft erreicht. Diese Anschlussfähigkeit ermöglicht es den extremisti-

schen Salafisten, über die Grenzen ihres Milieus hinaus in die demokratische Gesell-

schaft hinein zu wirken. 

Die Kombination aus humanitärer Hilfe, professioneller Werbung und der Werbeunter-

stützung durch Influencer sorgt für eine hohe Attraktivität und Reichweite bei poten-

ziellen Geldgebern.

Neben der klassischen Geldspende per Überweisung werden Gelder mittlerweile auch 

über digitale Spendenpools sowie über prozentuale Verkaufserlöse bei muslimischen 

Bekleidungs-, Dekorations- und Pflegeprodukten generiert. Ein zentraler Schwerpunkt 

der Aktivitäten ist der Kryptowährungshandel. So nehmen salafistisch beeinflusste 

Hilfsorganisationen auch Spenden via Bitcoin entgegen. Transaktionen über Krypto-

währungen sind für das salafistische Spektrum lukrativ, da eine etwaige Zweckent-

fremdung und Verschleierung der Geldströme durch die scheinbare Anonymität ver-

einfacht wird. 

Ansaar International

Der Verein Ansaar International e.V., nachfolgend Ansaar genannt, wurde im Jahr 

2012 als Ansaar Düsseldorf e.V. gegründet. Nach seiner Umbenennung im Jahr 2014 

in Ansaar International e.V. bis zu seinem Verbot am 22. März 2021 entwickelte sich 

der Verein zur größten Hilfsorganisation im extremistisch-salafistischen Spektrum 

Deutschlands.

Mit der Erwähnung im Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen, 

erstmals im Jahr 2013, bemühte sich Ansaar in der Folge um ein moderateres äußeres 

Bild. Die Verknüpfungen in das extremistisch-salafistische Spektrum blieben davon 

jedoch unberührt.

Ansaar nahm für sich in Anspruch, weltweit für Muslime humanitäre Hilfe zu leisten. In 

der Spitze will der Verein nach eigenen Angaben mehr als 100 Projekte in über 50 Län-

dern betreut haben.

Faktisch wurden jedoch beträchtliche Summen für Tätigkeiten verwendet, um extre-

mistische Ideologie zu verbreiten und terroristische Vereinigungen zu unterstützen. So 
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bot Ansaar unter anderem Predigern des politischen und jihadistischen Salafismus im 

Rahmen von Benefizveranstaltungen die Möglichkeit, extremistisches Gedankengut zu 

verbreiten. Außerdem übermittelte Ansaar Geldzahlungen und Hilfsgüter an Terror-

organisationen, darunter die Jabhat al-Nusra (JaN) beziehungsweise Hai´at Tahrir 

al-Sham (HTS) in Syrien, die HAMAS im Gazastreifen und die Al-Shabab in Somalia 

und unterstützte die JaN beziehungsweise HTS mit der Lieferung militärischer Aus-

rüstungsgegenstände und Geld für Waffenkäufe. Zudem identifizierte sich Ansaar mit 

Zielen der in Krisengebieten herrschenden Terrororganisationen.

Gegen das im März 2021 durch das Bundesministerium des Innern ausgesprochene 

Verbot reichte der Verein Klage beim Bundesverwaltungsgericht ein. Am 21. August 

2023 wurde die Klage in allen Punkten abgewiesen und das Verbot als rechtmäßig 

anerkannt.

Bewertung, Tendenzen, Ausblick

Populäre extremistisch-salafistische Akteure haben ihre Präsenz in den sozialen Me-

dien verstärkt. Kurzweilige, eingängige und leicht zugängliche Medien wie TikTok er-

lauben es extremistischen Salafisten, ihre Inhalte einem größeren Adressatenkreis 

zugänglich zu machen. Vor allem Formate wie TikTok machen es dabei wahrschein-

licher, dass insbesondere junge Menschen mit extremistisch-salafistischer Ideologie in 

Berührung kommen und sich dafür begeistern. 

Ein niedrigschwelliger Zugang zum Salafismus wird dadurch begünstigt, dass extre-

mistisch-salafistische Versatzstücke online leicht zugänglich sind und durch jüngere 

Menschen auch in ein nicht konsequent islamisch ausgerichtetes Leben integriert wer-

den können.

Extremistische Salafisten präsentieren sich online vermehrt als Influencer. Es gelingt 

ihnen, ein überwiegend junges Publikum anzusprechen, da sie keine anspruchsvollen 

theologischen Diskurse führen, sondern schlichte lebensnahe Themen mit salafisti-

schen Positionen besetzen. Sie nutzen einfache Umgangssprache und kultivieren ein 

betont lockeres Auftreten, das häufig von Vorbildern aus Gangster-Rap, Kampfsport 

und dem kriminellen Milieu beeinflusst ist. 

Schlichte, chauvinistisch-patriarchalische Wertvorstellungen, die von populären extre-

mistisch-salafistischen Akteuren vertreten werden, stoßen auch im muslimisch-mig-

rantischen Clan-Milieu auf Zustimmung. 
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Die Gefangenenhilfe hatte in den vergangenen Jahren innerhalb der Szene an Be-

deutung gewonnen. Im Berichtszeitraum ist jedoch die Zahl der Rückkehrer und 

Rückkehrerinnen aus den ehemaligen IS-Gebieten nach Deutschland weiter zurück-

gegangen, was im Bereich der Gefangenenhilfe zu einer Konsolidierung geführt hat. 

Mit dem Verbot von Ansaar International verschwindet die reichweitenstärkste und 

profilierteste Hilfsorganisation des extremistischen Salafismus. Dies ist ein unverkenn-

bar wichtiges Warnsignal für bestehende und künftige derartige Vorhaben, humanitäre 

Hilfe mit extremistischem Aktivismus zu verbinden.
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